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phonanschlüsse in Dornach und im Dorneckberg waren direkt mit Basel

verbunden. Im Verzeichnis von 1902 figurieren Dornach (2 Abtn.), Dornachbrugg

10 Abtn.), Gempen, Hochwald, Hofstetten je einen Anschluss.

Die Zahl der Anschlüsse hat nach dem ersten Krieg rapid zugenommen.
Heute ist fast in jedem Haus ein Telephon. Das heutige Privat- und Geschäftsleben

ist ohne Post, Telegraph und Telephon nicht mehr denkbar.

Dieser Aufsatz ist mit gütiger Erlaubnis von Verfasser, Redaktor und Verlag dem
Kalender «Dr Schwarzbueb» 1969 entnommen worden.

Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Heimatschutz
Baselland

Die Arbeitsgemeinschaft führte am 7. Dezember 1969 unter dem Vorsitz von Präsident

Landrat Dr. W. A. Möhler (Gelterkinden) ihre 20. öffentliche Natur- und
Heimatschutztagung in Liestal durch. Lehrer Ernst Weitnauer (Oltingen) orientierte in einem

instruktiven Lichtbildervortrag über «Erreichtes und Unerreichtes im Baselbieter Natur-
und Heiinatschutz». In Zusammenarbeit zwischen Jägern und Naturschutzfreunden
konnte ein neues Jagdgesetz geschaffen werden. Dem Forstgesetz verdanken wir die

Erhaltung des Waldes und durch den Denkmalschutz konnten viele Gebäude geschützt
werden. Der Naturschutzgedanke hat sich im Baselbiet erfreulicherweise mit beachtlichem

Erfolg durchgesetzt.
Ständerat Werner Jauslin (Muttenz) äusserte sich zum Thema «Natur- und Heimatschutz

in der Politik». Der Natur- und Heimatschutz muss auf Probleme aufmerksam
machen, bevor nachteilige Einflüsse eingetreten sind. Erst die Diskussion über den
Gewässerschutz zeigte die notwendigen Massnahmen auf, die zur Sauberhaltung der
Gewässer getroffen werden müssen. Der Landschaftsschutz ist ein Gebot der Stunde. Es

müssen unbedingt Erholungszonen für die Bevölkerung errichtet werden. Der Natur-
und Heimatschutz hat eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, indem er verhindern muss,
dass voreilige, oft gedankenlose Entscheidungen getroffen werden.

Prof. Dr. phil. Georges Grosjean (Kirchlindach) von der Universität Bern beleuchtete

in seinem Lichtbildervortrag «Landschaftsschutz und Raumordnung in Bund und
Kanton». Wir müssen heute unseren Blick in die Zukunft richten und dürfen mit dem
Erreichten nicht zufrieden sein. Eine einheitliche Bauweise muss angestrebt werden, um
den Landschaftscharakter zu erhalten. Eine Abgrenzung nach Stadt- und Industriezone,
Landwirtschaftsgebiete und Schutzlandschaft drängt sich sowohl auf kantonaler, als

auch auf eidgenössischer Ebene auf. Für überflüssig gewordene landwirtschaftliche Bauten

muss eine neue Verwendungsmöglichkeit gefunden werden. Landschafts- und
Heimatschutz dürfen nicht extrem betrieben werden; es sollen nur wirklich erhaltenswür-
dige Gebäude und Dorfkerne geschützt werden. Fred Spahn
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